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l. 12. 2080 Ve:=:-o:-dn::.r_g :.:..::>e:- die Gebü..i-Jren t:.nC.. Au~lage:-_ der Bezi:-kssc~orr.;.ste:.!I:::ege:-:r_eisteri:-_:-_e:t und Bezir;:s-
sc!:or::3teinfege::-c.ei.s:er {::(ehr- u::d Ube!"p~ifungsge'::r~~re~orci:.::;.ng - K-C-Ge:JO) . . . . . . . . . . . . 7::.1 

Die neue CD-Rom „SGV-~RW", Stand 1. Juli 2000, ist erhältlich. 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Vernrd::.1.urrgsblätter, die ::.VI:.nisteria~blätter sowie die Sammlu~1.g aller geltenden Gesetze 
und Verord:::ungen. des Lai-:des ::\"RW (SGV. :-JRW.) stehen im Intranet des Landes ~RW zur Verfüg1.E1g. 
Im Innenm.:nisteri1,.m ergibt sich der Zugang vo:1. de::- Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Eriasse". 
Von anderen Ressorts a:is erfolgt der Zagang über „Externe Inforn1ationsangebote, Ressortü.bergreifende 
Informatione~1'· ur:.d unte::.· Landesrecnt „Gesetz- unc. Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- le:d Verordnungsblätter, die }linisterialblätter sowie äie Saml-dung allel' ge!tenden Gesetze 
uEd Vemrdnungen des Landes NR\V (SGV. KRW.) we::.·den auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des I1rn.er.ininisteriums ~~RW (Adresse: http:/ /\nvw.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „ Gesetze, Vernrdnm:.gen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. I'<RW) ist auch auf 
CD-ROi\'I erhältlich. Bestellformulare finden sich in den ~ummern 3 und 4: des GV. KRW. 1999, ebenso im 
Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der "Crn.stellung auf elektrnnische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergär:.zungslieferungen zur SGV. KRW. nur verzögert erstellt werdel1. können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden :-Jach!ieferungen so sch21ell wie möglich zu erstel!en. 

Wir bitten um Ir.,.r Verständnis. 
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Gesetz zum Fünften Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Fünfter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
Vom 12. Dezember 2000 

Der Landtag hat das folger..cie Gesetz besc1Ilossen, das 
hiermit verkür:det wird: 

Artikel I 
Zustimmung 

Dem z,;vischen den Ländern der Bundesrepubiik 
Deutschland geschlossenen Fünften Staatsvertrag z1;r 
A.nderung rundfu:r:hechtlicher Staatsverträge (Fünfter 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vom 6. Juli/7. August 
2000 wird zugestin..mt (s. A.rilage). 

2251 
Artikel II 

Anderung des Rundfunkgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Rundfunkgesetz :für das Land Xordrhein-Westfa
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 
1998 (GV. )[RW. S. 240), zuletzt geändert durch das Gesetz 
zur Gleichstellung von Frauen und ::VIänner:?.1 für das Land 
Kordrhein-Westfalen und zur ii.nderung anderer Gesetze 
vom 9. Xovember 1999 (GV. ::."RW. S. 590), v:ird wie folgt 
geändert: 

An § 41 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„J.Iit direkten Angeboten an die Öffentlichkeit für den 
Verkauf. den Kauf oder die l\Iiete oder Pacht von 
Erzeugnissen oder die Erbringung von Dienstleistungen 
sind mindestens ein, höchstens zwei analoge Kanäle zu 
belegen." 

Artikel III 
Zuständigkeit nach dem Teledienstegesetz 

Die Zuständigkeit für die Übenvachung der Einhal
tung der Besti:mrrrnngen des Gesetzes über die Kutzung 
von Telediens'.:en (Artikel 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Rah..rr..enbedingungen für Informations- und Kommuni
kationsdienste [Informations- und Kommunikations
dienstegesetz - IuKDG] vom 22_ Juli 1997 [BGBL I S.1870]) 
wird der Bezirksregierung Düsseldorf für das gesamte 
Land :Nordrhein-\Vestfalen übertragen. 

Artikel IV 
h1krafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

(2) Artikei I dieses Gesetzes wird gegenstandslos, wenn 
nach Artikel 8 Abs. 1 Satz 2 Fünfter Rundiunkänderungs
staatsvertrag nicht alle Ratifikationsur'.mnden bis zum 
31. Dezember 2000 bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden 
der Iviinisterpräsidentenkonferenz hinterlegt sind. Der 
Zeitnunkt des Inhafttretens des Fünften Rundfunkände
rungsstaatsvertrags nach sebem Artikel 8 Abs. 2 Satz 1 
wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Kordrhein-Westfalen bekannt gemacht_ 

Düsseldorf, den 12. Dezember 2000 

Die Landesregierung 
~ ordrhein-W estafeln 

(L.S.) 
Der 1-Iinisterpräsident 

Wolfgang Clement 

2251 
Fünfter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Fünfter Rundfunkänderungsstaats'\-ertrag) 

Das Land Baden-\Vü::-ttemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Lanci Berlin, 

das Lmd Branc.enburg, 

die Freie HansestE,dt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land 1\Iecklenburg-Vorpomme:-n, 

das Land Niedersachser:., 

das Land Xordrheir:.-Westfalen, 

das Land Rheinlar:d-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaa: Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zu
letzt geändert durch den Vierten Rund:ü.;nkändenmgs
staatsvert::-ag vom 16_ Juli bis 31. August 1999, wird wie 
folgt geändert: 

l. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach§ 46 ,virc. folgende:-§ 46a eingefügt: 
,,§ 46a Ausnahmen für regionale und lokale Ferr..
sehveranstalter". 

b) Nach ,,§ 52 Weiterverbreitung" wird folgender 
§ 52 a eingefügt: 
,, § 52 a Zuweisung digitaler terrestrischer -C-bertra
gur:gskapazitäten im Fernsehen". 

2. In § 3 Abs. 6 wird folgencier Satz 2 angefügt: 

,,\Verden Programmankündigungen mit Bev:egtbil
dern zu Sendungen, die nach Absatz 5 verschlüsse~t 
und vorgesperrt sind, sefost unverschlüsselt ausge
strahlt, so gelten für diese Programmankündigu!1gen 
die Sendezeitbeschräni!::ungen, die für die angeküP-
digte Sendung gelten würden, wenn sie nicht ver
schlüsselt und vorgesperrt wäre." 

3. § 5 v,ird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

,, (7) Für die Ausübung des Rechts auf Kurzbericht
erstattung über berufsmäßig durchgeführte Ver
anstaltungen kann der Veranstalter ein dem Cha
rakter der Kurzberichterstattung entsprechendes 
billiges Entgelt verlangen. Wird über die Höhe des 
Entgelts keine Einigkeit erzielt, soll ein schieds
richterliches Verfahren nach§§ 1025 ff. der Zivil
prozessordnung vereinbart werden. Das Fehlen 
einer Vereinbarung über die Höhe des Entgelts 
oder über die Durchführung eines schiedsrichter
lichen Verfahrens steb.t der Ausübung des Rechts 
au: Kurzberichterstattung nicht entgegen; das 
selbe gilt für einen bereits anhängigen Rechtsstreit 
über die Höhe des Entgelts." 

b) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden die Ab
sätze 8 und 9. 

c) Der bisherige Absatz 9 \vird Absatz 10 und das 
Wort „unentgeltliche" wird gestrichen. 

d) Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden die 
Absätze 11 und 12. 
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4. § 5 a .i\bs. 1 Satz 2 ,v:.rci ,,-ie folgt geändert: 

a) Irr. l. Halbsatz wird das Wort „Sch:.ec.sverfanren" 
e:::-setzt durch die ·wo::-te .,sch:.edsr:.cl:terliches Ver
:fahren". 

a) Im 2. Halbsatz ,.vird das Wort „Sc:i:.edsverianrens" 
erse'.:zt durch die Worte „sch:.ec.srichterlichen Ver
fah:::-e::1s ;; . 

5. § 20 Abs. 3 wird wie zolg'.: geär,.dert: 

a) Satz 2 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Satz 3 wirc. Satz 2. 

6. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 ,,.-ird gestrichen. 

b) Der bisnerige Satz 3 wird Sa'.:z 2. 

7. § 35 ,vird wie folgt geär:.ciert: 

a) Es v:irci folgen.der Absatz 4 e:.ngefüg:: 
,,(4) Scheidet ein :.'.iitglied der KEK aus, berufen 
die iviinisterpräsider:.ten der Länder einvernehm
lich ein Ersatzmitglied oder einen anderen Sach
vers:änciigen für den Res-;; der Am'.:sdauer als 
:::viitglied; entsprechendes gilt, \Yenn ein Ersatzmit
glied ausscheidet." 

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 7 werden die Ab
sätze 5 bis 8. 

8. Kach § 46 wird folgender§ 46a e:ngefügt: 

~,§ 46a 
Ausnahmen far regionale und lokale 

F en1sehveranstal ter 

Ft.r regionale und lokale Fernsel:program• e können 
von§ 7 Abs. 4 Satz 2, § 44 Abs. 3 bis 5 und§§ 45, 45a 
nach Lar:.desrecht abweichende Regelungen getroffen 
werden." 

9. § 49 ·wird wie :folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 ,vird wie folgt geändert: 
aaa) In Xurr:mer 10 wird die Venve:sung aui 

,,§ 3 Abs. 6" ersetzt durch die Verwei
sur..g auf,,§ 3 Abs. 6 Satz 1 oder 2". 

bbb) In Nummer 24 ·wird die Verweisung auf 
,,§ 20 Abs. l Satz l oder Abs. 2" ersetzt 
durch die Venveisung auf ,,§ 20 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 Satz l". 

ccc) Die Kummern 25 bis 27 werden gestri
chen. 

ddd) Die bisherige Xu::nmer 28 wird die Kum
mer 25. 

eee) Xummer 29 wird gestrichen. 

ffi) Die bisherige Nummer 30 wird die )Jum
mer 26. 

ggg) Die bisherige XuL1.mer 31 wird die Kum
mer 27 und die Verweisung auf ,,§ 44 
Abs. 3" wird ersetzt c.urch die Venvei
sung auf,,§ 44 Abs. 3 Satz 1". 

hhh) Die bisherigen Kummer 32 bis 41 werden 
die Nummern 28 bis 37. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
aaa) Es werden folgende Nurnmen1 1 bis 4 

eingefügt: 
„1. entgegen § 21 Abs. 6 eine Änderung 

der maßgeblichen "Cmstände nach 
A.'1tragstellung ocier nach Erteilung 
der Zulassung nicht unverzüglich 
der zuständigen Landesmedienan
stalt mitteilt, 

2. entgegen § 21 Abs. 7 nicht unverzüg
lich nach Ablau: eines Kalenderjah
res der zuständigen Landesmedien
anstalt gegenüber eine Erklärung 

darüber aagibt, o::> unc. ir:wieweit 
in1:erhalb des aageladenen Kale:'.1-
derjahres bei de!1 nach § 28 !naßgeb
lichen Beteil:.gungs- lir:.d Zurecn
:nungs:atbestär:den eine Verär:de
rung eingetreten ist, 

3. eratgegen § 23 Abs. l seinex: Jahres
abscl:l:iss samt Ar:.hang und Lagebe
ricnt nicht fr:.stgemäß erste:lt ur.d 
bekannt macht. 

4. entgegen § 29 Satz l es :mter~ässt, 
geplante Veränderungen aI!zumel
den,". 

bab) Die aisherigen Xummern. l und 2 werden 
die ::'-Jummern 5 u:'.l.d 6. 

b) In Absatz 2 wirc. der Betrag „eir.er :YiiI.ion Deut
sche ::V!ark" ersetzt durch den Betrag „500.000.
Euro". 

c) b Absatz 3 Satz 1 wird die Verweisung auf 
,,Absatz 1 Kr. 34 bis 41" ersetzt durch die Ve:rv;ei
Sl!ng auf „Absatz l Nr. 30 bis 37". 

d) Es ,vi:rd folgender A::isatz 5 angefügt: 
,,(5) Die Verfolgung der in Absatz l genannten 
Ordnungswidrigkeite:'.l. Yerjährt in sechs ::XIonaten. 
Der Lauf der Frist beginnt r.'.lit der Sendung. }üt 
c.er Wiederholung der Sendung begi=t die Frist 
von neuem." 

10. ?fach § 52 wird folgender § 52 a eingefügt: 

,,§ 52a 
__ Zuweisung digitaler terrestrischer 

"Cbertragm1gskapazitäten im Fernsehen 

Bei de; erstmaligen Zuweisung digitaler terrestri
scner "Cbertragungskapazitäten im Fernsehen nach 
Landesrecht sind die Fernsehvera!l.stalter mit denje
nigeP.. Programmen vorrangig zu berücksichtigen, die 
in dem jeweils betroffenen Verbrei:u)'._lgsgebiet analog 
verbreitet werden. Die technischen Ubertragungska
pazitäten für die_~e Programme müssen im Verhältnis 
zu den übrigen Ubertragungskapazitäten gleichwer
tig sein." 

11. Ir.. § 53 a Satz 1 und 2 wird jeweils die Verweisung ,, § 3 
Abs. 5" ersetzt ä.urch die Verweisung,,§ 3 Abs. 5 und 
Abs. 6 Satz 2". 

12. § 54 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Datu..'TI. .. 31. Dezember 

· 2000" ersetzt durch das Datum .::n. Dezember 
2004". -

b) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 
,,(4) § 11 Abs. 2 kann von jedem der vertragsschlie
ßenden Länder auch gesondert zum Schluss des 
Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr 
gekündigt werden. Die Kündigung kann erstmals 
zum 31. Dezember 2005 erfolgen. Wird § 11 Abs. 2 
zu diesem Zeitpunkt nicht gekündigt, kann die 
Kündigi.ng mit gleicher Frist jeweils zu einem 
zwei Jahre späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Kün
digung ist gegenüber dem Vorsitzenden der :vlinis
teruräsidentenkonferenz schriftlich zu erklären. 
Kündigt ein Land, kann jedes Land innerhalb von 
drei :;\Ionaten nach Eingang der Kündigungser
klärung den Rundfunkstaatsvertrag, den ARD
Staatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag, den 
Staatsvertrag über die Körperschaft des öffentli
chen Rechts .. DeutschlandRadio". den Rundfunk
finanzierungsstaatsvertrag und den Rundfunkge
bührenstaatsvertrag zum gleichen Zeitpunkt kün
digen. Die Kündigung eines Landes lässt die 
gekündigten Bestimmungen dieses Staatsvertra
ges und die in Satz 5 aufgeführten Staatsverträge 
im Verhältnis der übrigen Länder zueinander 
unberührt. 

(5) § 15 Abs. 1, 2 und 5 kann von jedem der 
vertragsschließenden Länder auch gesondert zum 
Schluss des Kalenderjahres, das auf die Ermitt
lung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen 
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Ru::.1d:u:2ks ger:1.ä3 § 13 folgt, Dit einer Frist vor:. 
secns l\Iona:en ge~fü::ui:.g: 1.ve:::-der:., ,venn der Rur:.d
funk:fü1ar:zie:::-:.mgsstaa:svertrag nic!lt nach der E::
m.i:tlung des Fir~anzbedarfs gei:iäß § 13 a:1igr:1r:d 
eber Rur:.d:::un~gebüh::.·e::1erhfö.ung geär:de:t wird. 
Die Kü::1digu::.-ig kann e:-stmals z:m: 31. Deze:n::;e:::-
200-! erfolger.. Wird § 15 Abs. 1, 2 :1nd 5 z'.1 einem 
dieser Terrr..ir:.e r:.icr..t ge3:ünd:.gt, kc.nn d:.e Kündi
gung :11:.t gleic::ie:- Frist jewe:.ls z'..l einem zv:ei Jahre 
späte::en Terr:lir.. erfolgen.,Die K:.ir:.digung ist ge
gen::be:- den:. Vorsitzenden der lVIinisterpräside1:.
te:üw::1:i'ere:;.1z sch::ift:'.ich zu erklären. Kür:.digt ein 
Lar:d, kar:n jedes Land inner:.1a~b von. drei :viona
te:n nacl: Eingang der Kür:dig:.mgserkläru::1g der: 
Rundfur:kgebührens:aatsve:-trag :md den Rund
fo:nkfinanzierungsstaatsver:rag zuI:J. g~e:.chen 
Zeitpun~t kü:nd:.gen. In. diesem Fall kann jedes 
Land außerden: innerhafo weiterer d:-ei l\fonate 
:nach Eingang der Kü:nciigungserklärun.g nac!l 
Satz 5 § 12 Abs. 2 sowie §§ 13 ur:d 17 hir:.sichtlich 
eir:ze:ner oder sämtliche:::- Bestimmungen zum glei
chen Zeitpunk~ kündigen. Zwisc::ier: ä.en übrigen 
Länderr: bleiber: die gekündigten Bestimr:.:ur:.ger.. 
dieses Staatsvertrages und die in Satz 5 angege
ber:en Staatsverträge in Kraft." 

Artikel 2 
Änderung des ARD-Staatsvertrages 

Der ARD-Staatsvertrag vo::n 31. August 1991, zuletzt 
geä!1dert durch den Vierten Rundfunkänderur:gsstaats
vertrag vo::n 16. Juci bis 31. August 1999, wird wie folgt 
geände:-t: 

1. In § 4 Abs. l wird folger:.der Satz 2 angefügt: 
„Werbung und Spor:sorir:.g fi:nden im Fernsehtext der 
ARD nicht statt." 

2. § 8 wü-d ·wie folgt gefasst: 

,,§ 8 
Gegendarstellung 

(1) Sowe:.t Gegendarstellur.gsansprüc:ie zu Ser:dun.gen 
ir: Femse}1-Ge:11einschaftsp:::-ogra::nmen, die allein von 
den :.n de:- ARD zusammengeschlosser:.en Landesrund
f;_;_:nkar:stalten gesta:.tet werden, ge:.tend gemacht wer
den, is-:: die Send:lng ausscnließlich von der~enigen 
La!1desri.<::J.dfunkanstalt zu verantworten, die die Sen
dung in das Geneinschaitsprograr:nn: eingebrac::it hat. 
:viaßgeblich ist das für diese Lanci.esrur..diunkans:alt 
ge:tende Gegendarstellur:.gsrecht. 

(2) Eine gegen. eine ein.bringer:.c.e Lar:desrundfunkar:
sta~t e:,wirkte Gegendarstellung ist vor.. aEe!l beteilig
ten Landesrur..dfunkansta:ten ir:. dem je\veiligen Fern.
seh-Gerr:.einschaftsprogramr.i. zu ve:::-breiten. 

(3) Wer eine Gegendarstellung gegen eine Sendung 
eines Femseh-Gemei:nschai'tsp:::-og:-a:nn:s der in der 
ARD zusa::nn:er:.geschlossenen Landesrundfunkanstal
ten gelte!ld machen will, kar:n von jeder Landesrund
iunkanstalt Auskunft ver:angen, "'elche La:ndesnmd
funkan.stalt die Sen.d:mg in das Fe:::-nseh-Gemei:n
schaf:sprogramm eingebracht hat. Die Auskunft :s'.: 
unverzüglich z-u erteilen." 

3. Der bisherige § 8 wird § 9 und in Satz 3 das Da
tu::n „31. Dezember 2000" ersetzt durch das Datur.i. 
,,31. Deze::nbe:::- 2004'". 
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Artikel 3 

Anderung des ZDF -Staatsvertrages 

Der ZDF-Staatsve:::-trag vorr. 31. August 1991, zuletzt 
geändert durc!l den Vier:en Rundfunkän.de:::-ungsstaats
vertrag vom 16. Juli bis 31. August 1999, wird wie folgt 
geände:::-t: 

l. In § ~ Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefüg:: 
„We:::-bung und Sponsoring finden im Fernsehtext des 
ZDF nicht sta':t." 

2. § 7 wird ·w:e folgt geändert: 
a) Es wird folgender Absatz 7 e:.ngefüg:: 

,,(7) Für die At~sübur:g des Rech:s auf K:irzbericht
ers:attung :.iber ber:i:::sr:iä3ig ä.u::cngef-(;.hrte Veran
stal:ungen :;;:ann der Veranstalte:- ein den: Charak
te:- der K~:·zbe::ich:ers'.:attung er:.ts:,::,rec:.1endes bill:.
ges Er.tgelt vedar:gen. Wird i.;.ber d:.e Höhe c.es 
Er:.tgelts keir:.e Einigkeit e:::-zielt, soE ein schiec.s
richte:::-Eches Ve:-fa::ire::.1 nach §§ 1025 ff. der Zivil
prozessordnung vere:.nba:-t ,verdec1. Das Fehler:. 
ei:1er Vereinban1r:.g i~ber die Höhe des Entgelts ode:::
über die D:irc::i:::~hn:r:g eines schieds::ichterlicher:. 
Verfahrens ste::it der Ausi.;.b:mg des Rechts au:: 
Kurzberich:ers:attung nicht entgegen; das selbe 
gilt für einen bereits an!längigen Rechtsstreit über 
die Höhe des Entgelts." 

b) Die bishe:-:.gen Absätze 7 :md 8 ·werder:. die Ab
sätze 8 u:ad 9. 

ci De::.· bisherige Absatz 9 wird Absatz lO und das Wort 
,,unentgeltliche" wird gestrichen. 

d) Die bisherigen Absätze 10 und 11 werden die 
Aosätze 11 und 12. 

3. In § 28 Kr. 7 wird der Betrag „500.000,- Deutsche 
:i:Viark" ersetzt durch den Betrag „250.000,- Euro". 

4. In § 33 Abs. 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 
2000" ersetzt durch das Datum ,.31. Dezember 2004". 
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Artikel 4 

Anderung 
des DeutschlandRadio-Staatsvertrages 

Der Deütscl:.landRadio-Staatsvertrag vom 17. Juni 
1993, zuletzt geändert durch den Vierten Rundfunkände
rungsstaatsvertrag vom 16. Juni bis 31. A~gust 1999 vzicd 
wie folgt geändert: 

1. In § 28 ::--Jr. 7 i.vird der Bet!"ag „250.000?- Deutsche 
:Siark" ersetzt durch den Betrag „125.000,~ Euro". 

2. I:J. § 36 Abs. 1 Satz 3 wird das Dat:1m „31. Dezember 
2000" e:-setzt durch das Datum „31. Dezember 2004". 

2251 
Artikel 5 
Anderung 

des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

De:· Rur::dfunkgebüri-enstaatsvertrag vom 31. August 
1991, zuletzt geändert ä.urch den Vierten Rundfunkände
rungsstaa:svertrag vo::n 16. Juli bis 31. August 1999, wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 5a '.vir.i das Da':u::n „31. Dezember 2003" ersetzt 
d:irch das Da'.:u:'.!l „31. Dezember 2004". 

2. Ir.. ci 10 Satz 3 w:.rd das Datum .. 31. Dezember 2000" 
ersetzt durch das Daturn „31. Dezember 2004". 

2251 
Artikel 6 

Anderung 
des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

Der Rundfu:nkf:.nanzierungsstaatsvertrag vom 26. Au
gust bis 11. September 1996, zuletzt geär:.dert durch den 
Vierten Rundfuri_känderungsstaatsvertrag vom 16. Juli bis 
31. At~gust 1999, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 wi:::-d wie folgt gefasst: 
,,§ 8 

Höhe der Rundfunkgebühr 

Die Höhe der Rundfunkgebühr wird monatlich wie 
folgt festgesetzt: 

1. Die Grundgebühr: 5,32 Euro, 

2. Die ?ernsehgebühr: 10,83 Euro." 



2. § 9 ~.vi:-d '\Yie iolg: geänciert: 

a) D:e Absätze l und 2 werder:. v:ie folgt gefasst: 
,,(1) Von dem Aufaommen aus c.e:· Grurnigebt.hr 
er:ialter:: d:.e in der ARD z1.;.sam::1er:gescnlosser:.en 
La:::desrundkr:.kar:.s'.:alt<;:n 92,2703 von: Hu:1dert i.;.nc. 
d:.e Körperschaft des ö::::::eci:~ici.ler.. Rec:i'.:s „Deutsch
landRadio" 7,7297 vo::n Hur..de:t. 

(2) Von c.er Fen:sehgeoi.ihr erhä~t die .A..RD einer:. 
A!1teil YOn 62.2368 von: H:;.nde:-t. c.as ZDF einer: 
An':eil von 37,7632 vor::1 Ei..;.:1c.er':. '' 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird der Be:rag .. 210 :'.üo. 
Deutsche :viark" erse'.:zt durc::. den Betrag 
,,121,71258 :.\Iio. Euro". 

3. Ir::§ 10 Abs. 1 Satz 2 wird der BetrG.g „l :vlio. Deutsche 
:viark" ersetzt d~rch den Betrag „511.290 Euro". 

4. § 14 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 14: 
"Cr:1:fang der Finanzausgleicnsrr.asse 

(1) Die F:nanza::sgleicr..smasse beträgt zum l. Januar 
2001 1,9 vom Hundert des ARD-~ettogebührenauf
ko::nmens. Der vom Hundert-Satz bezieht sich auf das 
je,veilige Jahres-Xettogebührenaufkommen der ARD 
und vermindert sich jährlich z:1m 1. Januar eines 
Jahres jeweils um 0,18 Prozer:.tpunkte und beträgt ab 
dem 1. Januar 2006 1,0 vom H:mdert des ARD-:xrettoge
bührenadkommens des jeweiliger: Jahres. Hir:.sicht
lich der übrigen Verp:::licht:ingeci der in der ARD 
zusammengeschlossenen Landesrc1ndf-..::.nkanstalten 
geiter:. die zwischen diese::1 getroffenen Vereinbarun
gen vom 22. Kovember 1999. 

(2) Aus der Fir:.ar:.zausgleichsmasse erhält der Sender 
Freies Berlin im Jahre 20015,62419 ~Iio. Euro zuzüglic!l. 
einer prozentualen Steigerar:.g i.'l. Höhe c.er prozentu
alen Steigerung des :Xettogebül:.renaufkommens zum 
1. Jar:uar 2001 in Folge der Gebührenanpassung. Der 
Betrag reduziert sic:h ao dem Jahr 2002 jä!l.rliclc 
entsprechend der Regekng ;nach Absatz 1. Der jeweils 
verbleibende Betrag aus der Finanzausgleichsmasse 
wird irr.. Verhältnis 53.76 vom Hürader: zu 46.24 vor..1. 
Hur::de·t au: der:. Saarländ:scher:. R:1r-df~r::k unci Radio 
Bremen aufgeteilt. 

(3) Die Finanzai.;.sgleichsmasse nach Absatz 1 und cJe 
Zuwendunge::.1 nach Absatz 2 sind späteren Änder1.;.n
gen der Ru:1dfu.'lkgebüJ:-..r im gleichen Verlcä~tnis anzu
passen." 

5. § 17 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 3 wird das Danm „31. Deze!Ilber 2000" 

ersetzt durch das Datu:n „31. Deze::nber 2004". 

b) b Satz 4 werden die ·worte .. zu der.::1.selben Zeit
punkt" erse:zt durch die \Vorte „erstmals Zl.;.ffi 

31. Dezember 2005". 

c) In Satz 5 werder:. die Worte „zu diesem Zeitpunkt" 
ersetzt d"'.lrch die Wor-!.:e „zu diesen Zeitpur.kten". 

2254 
Artikel 7 
Änderung 

des )lediendienste-Staatsvertrages 

Der ::XIediendienste-Staatsvertrag vom 20. Jar:uar ms 
12. Februar 1997, zuletzt geändert durch den Vierten 
Rur:.dfunkänderur:.gsstaatsvertrag vom 16. Juli bis 
31. August 1999, ,vird wie folgt geändert: 

1. § 20 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 wird der Betrag „einer Iv!iiiion Deutsche 

Mark" ersetzt durch den Betrag „500.000,- Euro". 

b) Es wird folgender Absatz 3 ar:gefügt: 
,,(3) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten 
Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs :VIonaten." 

2. In § 21 Satz 3 wird das Datum .,,31. Deze!Ilber 2000" 
ersetzt durch das Datum „31. Dezember 2004". 

3. § 22 V,'"ird ,v::.e folgt gefasst: 

,,§ 22 
:\ otif::.z::.erur!g 
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... .\.ndert~ngen dieses StaatsYe:-trages --c..r:...te~.:..1ege:-.1 der 
Ko:ifizie:-ungspfli6t gemäß der R:.cl:tiir-:.e 98/48iEG des 
E1.;.ropäischen Parla!:ler:~s unc. des Rates von:. 20. Ju:.:. 1998 
z::.:- .-\nderu:ng der Ricl:tlil::.e 98/34iEG Ü8er ein b:::o:.·:.~'la
tior:sYe~fallre~ a~f deCT Gebie: de~ Xorn:en und tec~ni
schen V orsc!1.riften." 

Artikel 8 
t"bergangsbestimmung. 

Kündigung, In-Kraft-Treten, 
:1\ eubekanntmachung, :1\ otifizierung 

(1) Für die Ki.;.nc.ig:mg der i:1 Artikel l bis 7 geänc.erten 
Staatsve:·träge sinc. die dort vorgesel:enen K:indigungs
vorsc!1riten :naßgebend. 

(2) Dieser Staatsve:.·trag '.:ritt am 1. Januar 2001 in Y,..rai:. 
Sind ois zc~D 31. Dezernoer 2000 nic:.1.t alle Ratifikat:.0:1.s
urkunden be:. der S:aatskanzlei des Vorsi:zer:den c.er 
l\1:i!1.is:erpräsidenter:.kon:i'erenz hir:.ter~eg:, wird ä.er 
Staatsvertrag geger..standslos. 

(3) Die Staatskanzlei c.es Vorsitzenden der :::V!inisterorä
sidentenkonferenz te:.lt c.e:1. Ländern d:.e Hinterlegung 
der Ratifikationsurk1.a1den mit. 

(4) Die Staatskanzleien de:· Länder werden ermächtigt, 
den \Vor:laut des R::.r:.d::'unkstaatsvertrages, des ARD
Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des De1.;.tsch
landRadio-Staatsvertrages, des Rundfu1:kgebühren
staatsvertrages, des Rund:unkfinar:.zieffir:.gsstaatsvertra
ges und des !VIec.iendienste-Staatsvertrages in der Fas
sung, c.ie sich aus den Artikeln 1 bis 7 ergibt, mit neuen: 
Datum bekar'.nt zu ::::iacher:. 

(5) D:e c.urch Artikel 7 des Vierten Runcifunkände
rungsstaatsver:rages sowie Artikel 7 des Fünften Rund
f!.mkänder~r..gsstaatsvertrages vorgenomrr.er:.en Ande
r,mge:1 dieses Staatsvertrages unterliegen der Xotifizie
r;.;.r:gspflich'.: gen:äß c.er Ri6tlinie 98/48/EG des Europäi
sche:1. Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zu:
An~erung der: ~ichtlir:.ie_ 98/34/Eg über ein Infor!Ila_tio_ns
verrahren a1.;.t aen: Gebiet der 1':or::nen :md tecnn1scnen 
Vorschriften. 

Artikel 9 
·währungswnstellung 

Abweichend von Artikel 8 Abs. 2 gelten bis zun1 
31. Dezer::1ber 2001 nir:s:.chEich der :.:n Artikel l. 3 und 4 
sowie 6 und 7 geänderten Staatsverträge folgende :via:1ga
ben: 

1. § 49 Abs. 2 des Rundiunks'.:aatsvertrages gilt mi: der 
Maßgabe. c.ass c.er Betrag .. 500.000.-Ei.~ro" e:-setzt ,vird 
c.urcn den Betrag „einer-:iiiEim: De:...tsche i\fark". 

2. § 28 Kr. 7 des ZDF-Staatsvertrages gil: mit der 
::XIaßga8e, dass der Betrag „250.000,-Euro" ersetzt wird 
d;irch den Betrag „500.000,- Deutsche :viark". 

3. § 28 Nr. 7 des DeutschlandRadio-Staatsvertrages gilt 
mit der Maßgabe, dass der Betrag „125.000.- Euro" 
ersetzt wird durch den Betrag „250.000,- Deutsche 
Ivlark". 

4:. Der Rundfu:r:.kiinanzierungsstaatsvertrag gilt mit iol
ge:::1c.er lvlaßgabe: 

a) § 8 g:lt mit :o:gender :.\faßgabe: 
aa) In Kummer 1 wird der Betrag „5,32 Euro" 

ersetzt durch den Betrag „10,40 De1.;.tsche 
::VIark". 

bb) In Kummer 2 wird der Betrag „10,83 Euro" 
erse:zt c.urch den Betrag „21,18 Deutsche 
::Vfark". 

b) In § 9 Abs. 3 Sa:z 3 wird der Betrag „121,71258 ::XIio. 
Euro" ersetzt durch den Betrag „238,05 Mio. Deut
scne :Mark". 

c) § 10 Abs. 1 Satz 2 gilt m:.t der :.\faßgabe, dass der 
Betrag „511.290 Euro" ersetzt wird durch den 
Betrag „1 Mio. Deutscl:e Mark;;. 
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d) § 14 Abs. 2 Satz l gilt mit der :viaßgabe, dass der 
Betrag „5,62419 :.\Eo. Euro" ersetzt wird durcn den 
Betrag „11 ::\Iio. Deutsche J.Iark". 

5. § 20 Abs. 2 :.VIedienä.ienste-Staatsver:rag gilt mit c.er 
:.\Iaßgabe, dass der Betrag „500.000,-Euro" ersetzt wird 
durch de!l Betrag „einer 2\'Iillion Deutsche :.\fark". 

14. Juli 2000 

Für das La!ld Baden Württemberg: 

14. Juli 2000 

14. Juli 2000 

14. Juli 2000 

6. Juli 2000 

Erwin Teufel 

Für de!l Freistaat Bayern: 

Edmund Stoiber 

Für das Land Berlin: 

Eberharä. Diepgen 

Für das Land Brandenburg: 

:.\Ianfred Stoipe 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Henning Scherf 

14. Juli 2000 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Ort,vin Runte 

14. Juli 2000 

Für das Land Hessen: 

F. J. Jung 

14. Juli 2000 

Für das Land iVIecklenburg-Vorpommern: 

H. Ringstorff 

14. Juli 2000 

Für das Land ~iedersachsen: 

Sigmar Gabriel 

7. Juli 2000 

Für das Land I,ordrhein-Westfalen: 

Wolfgang Clement 

7. August 2000 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Kurt Beck 

14. Juli 2000 

Für das Saarland: 

Peter :i.VIüiler 

14. Juli 2000 

Für den .Freistaat Sachsen: 

Kurt Biedenkopf 

14. Juli 2000 

Für das Land Sachsen-An..li.alt: 

Reinhard Höppner 

14. Juli 2000 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

Heide Simonis 

14. Juli 2000 

Für den Freistaat Thüringen: 

Bern..li.ard V o g e 1 

Protokollerklärung 
aller Länder zum Rundfunkstaatsvertrag 

Die Lände::: beauftragen ARD, ZDF und die KEF, un'.:er 
Ei~1beziehung von Wir:scha:i'tsprüfern. ihnen bis zum 
31. Dezember 2001 e:ner: Sonde::::::;ericht zum. Sponsoring 
im öf:'entlich-recntlichen Ru!ldfu.r:.k vorzulegen. Dieser 
soll insbesoc1c.ere Fragen der rechtlichen Auslegung und 
Entwicklur:g des Beg:::iffs Sponsoring, seiner tatsächli
chen Handhab:mg, sei:1er Unterscneidbarkeit zu:· Wer
bung so,Yie des Verhältr:.isses zwischen Sponsor u~1d. der 
durch ihn geförderten Sendung unfassen. Darüber i1iJ.:
aus sinä. auch Verknüpfungen von Sponsoring und Rech
teenverb vor allem im Sportbereich rechtlich u::;.d ,v:.rt
schaftlich darzustellen. -Die Länder werden au:;' der 
Grundiage des Sonderberich:s ihre Beratunge::i z:: dieser 
Thematik :fortsetzen. 

Protokollerklärung 
aller Länder zu § 52 a Rundfunkstaatsvertrag 

1. Die Länder ,verden darauf h:mvirken, dass in einer 
Einführungsphase von 5 __ Jahren bei der Zuweisung 
digitaler terrestrischer Ubertragungskapazitäten im 
Fernsenen die in der • .\RD zusammengeschiossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF insgesamt 
50 vom Hundert der Gesamtkapazität für ihre Dienste
angebote erhalten. Dies schließt den Betrieb des tech
nischen :.VIultiplex für ARD und ZDF ein. 

2. Sie gehen beim Aufbau der digitalen terrestrischen 
Fernsehnetze davon aus. dass auch ländliche Räume 
angemessen berücksichtlgt werden. 

Protokollerklärung 
aller Länder zu § 54 Rundfunkstaatsvertrag 

und § 17 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 
Die Länder gehen davon aus, dass bei einer Kündigung 

des Rundfunkstaatsvertrages oder des Rundfunkfinan
zierungsstaatsvertrages mit Ausnah.Tlle des Vierten Ab
schnitts zum 31. Dezember 2004 die zugunsten des 
Saarländischen Rundfunks. von Radio Bremen und des 
Senders Freies Berlin aufgrund rundfunkstaatsvertragli
cher und Vereinbarungen der ARD-Landesnmdfunkan
stalten zu erbrü1genden finanzausgleichsbezogenen Leis
tungen jedenfalls bis zu einer Kündigung des Vierten 
Abschnittes des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 
unberührt bleiben. 

Protokollerklärung aller Länder 
zu § 8 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 

1. Die Länder sind mit der KEF der Auffassung, dass 
Effizienz- und Einsparungsanstrengungen von ARD 
und ZDF :fortgesetzt ,verden und dabei auch zu 
fortwirkenden Einspareffekten und damit zur Minde
rung des Finanzbedarfs führen müssen. 

2. Die Länder gehen davon aus, dass mit der anstehenden 
Rundfunkgebührenerhöhung zusätzliche Kreditauf
nahmen durch die Anstalten grundsätzlich nicht erfoi
gen; Ausnahmen sollen nur aus zwingenden Gründen 
möglich sein. 

3. Die Länder erwarten anlässlich der vorgenommenen 
Gebührenanpassung von • .\RD und ZDF, dass sie bei 
der Wahrnehmung ihres Programmauftrags Produk
tionen unabhängiger Film- und Fernsehproduzenten 
angemessen berücksichtigen. 

Protokollerklärung aller Länder 
zu § 10 Abs. 1 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag 

Die Länder lassen mit Ablauf der nächsten Gebühren
periode zum 31. Dezember 2004 die automatische Teil
habe der Landesmedienanstalten an Rundfunkgebühren
erhöhungen entfallen. Bis dahin sollen die Aufgaben der 
Landesmedienanstalten und ihr weiterer Finanzbedarf 
überprüft werden. 

- GV. NRW. 2000 S. 706. 
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7125 
Verordnung 

über die Gebühren und Auslagen 
der Bezirksschornsteinfegermeisterinnen 

und Bezirksschornsteinfegermeister 
(Kehr- und Überprüfungs

gebührenordnung - KÜGebO) 

Vom 1. Dezember 2000 

... ~u::grt:n.d des § 24 ... ~bs. 1 C.es Scho~steinfegergese:zes 
(SchfG) ir.. c.er Fassung der Bekanntmacl:ung vom 
10. A:igus'.: 1998 (BGB!. I S. 2071i. zuletzt geär..dert durch 
Gese'.:z vom. 15. Septe:;nber 2000 (BGBl. I S. 1388), ur:.d des 
§ 1 c.er Verordr..ung über Zuständigkeite!l in Schorr.
steir..fegerwesen vom 5. ::.VIai 1970 (GV. ~RW. S. 339). 
zuletz'.: geändert durc!l Ve:-orc.mmg vom 31. A:.igus'.: 1999 
(GV. Z\RW. S. 528), wird verordnet: 

§ 1 
Erhebung vo!l Gebühren 

(1) Die Bezirksschornstei!lfegermeisterin oder der Be
zirksschonsteir:.fegermeister erhebt für Tätigkeiten nach 
der..1 Schornsteinfegergesetz von der Grundstückseigen
tür..1eri:n oder dem Grc.ndstückseigentümer Gebühren und 
Auslagen nach Maßgabe dieser Verordnung. Keben den 
i'estgesetzte!l Gebühren werden keine ·wegegelder e:·ho
ben. 

(2) Die Gebühren sind nach Arbeitswerten (A W) bemes
sen. Das Entgelt beträgt für einen Arbeitswert 1,21 D::YI 
zuzüglic!l der gesetzlichen "Umsatzsteuer. 

§ 2 
Gebühren :für 

regelmäßig wiederkehrende ~-'\rbeiten 

(1) Zu der.. Gebühren für regelmäßig wiederkehrende 
Arb~_i:en gehören die Grundgebühr, die Kehrgebühren, 
die uberprüfungsgebühren, die Gebühren und Auslagen 
fü::- Iviessungen sowie die Gebühr für die Feuerstätten
schau (§§ 3 bis 7). Die Gebühren nach den §§ 3 und 4 
werden f~r jedes selbs'.:ä!ldige Gebäude zusamme!1ge
recl::net 1..a:d je nach der A!lzahl der Kehrungen in gleiche 
Teile geteiit. Die Teilbeträge sir..d nach Durchführung der 
entspreche!lde!l "-'\rbei::en fällig. Abweichende Vereinba
rur..gen sind zulässig. 

(2) Wird ein Gebäude oder eine kehr- und überprü
fangspflichtige Anlage erst im Laufe des Kalenderjahres 
in Bemltzung genommen, so ist für die noch anfallenden 
~ehrungen bzw. Überprüfungen ciie anteilige Kehr- bzw. 
"Cberprüfungsgebühr zu erheben. Die Grundgebühr fällt 
in vollen:. Urr:fa!lg an. Er..tsprecl:end ist zu verfahren, 
wenr.. im Laufe des Kalenderjahres ein Gebäude nur 
zeitweise benutzt oder eine Anlage ordnungsgemäß außer 
~etrieb gesetzt wird (§ 5 Abs. 1 Xr. 4 der Kehr- und 
"C"berprüfungsorcinur..g). 

(3) Ein selbständiges Gebäucie im Sinne dieser Verord
nu:c.g :.st jedes selbständig benutzbare, durch eine Haus
nummer ausgewieser:e oder mit einem eigenen Eingang 
versel:ene Bauwerk einschließlich der unbewohnten Ke
bengebäude. 

(4) A:.s Stockwe:ck im :::,mr..e a:eser Verordnung gilt 
jedes über dem Keller liegende Geschoss, durch das der 
jeweilige Schornstein oder die jeweilige Abgasleitung 
verläuft. Der Keller wird als Stockwerk mitgerechnet, 
wer..r.. dort die Sohle des Schornsteins oder der Abgaslei
tung liegt. Vom Fußboden des Dachgeschosses bis zur 
:.VIünciung des Schornsteins ode:- der Abgasleitung werden 
je ar..gefangene 2,50 m als Stockwerk gerechnet; Restlä!l
gen bis zu 1 m bleiben außer Ansatz. Satz 3 gilt 
entsprechend für Schornsteine unä. Abgasleitungen, de
ren Höhe sich nicht nach Stockwe:cken be:cechnen lässt. 

§ 3 
Grur..dgebühr 

Die Grur..dgeb:i.hr :ie::räg: für jedes benutzte 
se:.bstfü1c.ige __ Gebäuc.e und jedes Ja!lr, ir.. dem 
Kehru!lgen, Uberprüfungen oder E!l1issionsrr:.es
s1.nge!l durchgef:U· .. rt v.'e:·den 

zuzüglich eir..er anteilige!l jäb.rliche:1 Gebühr :i'ür 
die Feuers::ätter.schau gemä3 § 13 Abs. l ::-Jr. 2 
Schi'G für jec.en Sc:.10:c1s'.:e:'.!: ur..d jeä.e Abgaslei
tung :md prn S'.:ock\verk 

~ -! 

s "' 
Kehrgebühr 

Die Kehrgebühr beträgt für Abgasan:agen, an die 
Feuerstä:ten für feste oder flüssige Brennstoffe 
angeschlossen sind, pro Kehrung~ für jedes Ge
bäude 

zuzüglich 

1. für Schorr..steine und Abgasleitungen bis 
1600 cm2 

pro Schorns'.:ein und pro Abgaslei~ung 
U!ld pro Stock,verk 

2. für Schornsteine und Abgasleitm~gen über 
1600 cm', die nicht bestiegen ,...-erden 
pro Schornstein und pro Abgasleitung 
und pro Stockwerk 

3. für Scho=steine und Abgasleitungen über 
1600 cm\ die bestiegen ,verden 
pro Schornstein u:1d pro Abgasleitung 
und pro Stockwerk 

4. für Verbindungsstücke :iis 1600 cm' 
pro Verbindungsstück 
für das erste angefangene ::Yie'.:er 
für jedes weitere angefar.gene ::.VIeter 

5. für Verbindungss~ücke ü:,er 1600 cm\ c.ie r..icht 
bestiegen ,verder. 
pro Verbindungsstüc:;c 
für das erste angefangene :vieter 
für jedes weitere angefangene :.\Ieter 

6. für Verbindungsstücke über 1600 cm2, die be
stiegen werder.. 
pro Verbindungsstück 
für das erste angefangene :vieter 
für jedes weitere angefangene ::.Vle:er 

§5 
Überpr'..i:ungsgebühr 

Die Überprüfungsgebühr beträgt für jedes Ge
bäude 

zuzüglich 

1. für Abgasleitu!lgen, Lui't-Abgas-Systeme und 
Entlüftungsanlagen 
pro Leitung oder Anlage 
und pro Stockwerk 

2. für Abgaswegeüberprüfung 
für jede weitere Abgaswegeüberprüfung in 
derselben Wohm:ng oder demselben Aufstell
raum 

3. für Belüi'tungsanlagen 
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1.5,8 

0.6 

AW 

11,l 

2,8 
0,42 

4,2 
OL~ 

6,8 
1,3 

2,6 
1,0 

5.2 
2,0 

5.6 
4.0 

AW 

11,l 

2,8 
0,42 

15,2 

1,0 
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§ 6 
Gebührer.. i;.r:.d Auslagen für ::\'Iessm:gen 

(1) Die Gebühren für Em:.ssionsmessu.r:.ge::1 nach §§ E 
1:nc. 15 der Verordm:r..g über J{leir::feuerungsa:ilagen 
(1. BI:mSchV) betragen :;iro ::.VIess:mg bei Fei:er,.mgsar:.la
gen 

1. ilüssige~ Bre~:..~s~oifen 

a) ::::1 Brenr:wec':
fe::.e:-stätten 

b) in c.e:i. ü::irigen 
Fe:;.erstätte~ 

3. ~esten Bre:nstoffe:::l 

:::.~r C.ie erste fü: iede \~.7eite:-e 
siess::Y:.g sless::ng in derseben 

\Vohnung oC.er dem
se~ben ..;:\uiste~lraum 

. A\.V 

33,5 

35/} 

30,8 

lQ,5 

25A 

26,9 

22,7 

l00,6 

(2) Die Gebühr :für die Wiederholungsmessu..vig des 
Kohler..monoxidgehaltes im Abgas nach § 3 Abs. 3 Satz 3 
der Kehr- und "Cberprüfungsordnung beträgt 

für die erste für ieC.e '\Veite!'e 
Iviess:.i~g ßfess:;.Iig :::. C.e:rse:iben 

Wohnung odec de::r..
selbe~ ... .\ufsteE:-au:c 

AW 

20,0 l2.0 

(3) Für die Wiederholungsmessungen nach§§ 14 Abs. 4 
und 15 Abs. 4 1. BimSch V ,verden die Gebühren nach 
Absatz l berecnr:.et. 

(4) Die Bezirksschornsteinfegermeisterin oder der Be
zirksschorr:.steinfegermeister kann bei Feuerungsanlagen 
mit festen Brennstoffen neben den Gebühren gemäß 
Absatz 1 die Erstattung der Auslagen verlangen, die 
durch die Auswertung der Emissionsmessung entstehen. 

§ 7 
Kombinierte -C-berprüfungs

und :viessgebühren 

Werden Überprüfungs- und :XIessarbeiten an Gasfecter
stätten zusa1r~men durchgeführt (§ 3 Abs. 3 letzter Satz 
der Kehr- und Überprüfungsordnung), beträgt die Ge
bühr 

1 .. A.bgas,~.'"egeübe~r-1:f~g 
einsc:11. Kol:üi:.T..o:::.oxici
r:iessung 

a) für Gasc:c.i.:rrlleizer 
ur..d alle Gasfeuer
stätten ohr..e Strö-

iü: die erste 
Übe:.-prüfur,g 
eir.schlie3iich 

1fess1.L.1g 

mu::gssie~eru.!:g 22,3 

b) f:i.r alle übrige!:. 
Gasfeuers:ätten 29.4 

2 .... ~bgas\~.:-egeübe~~C.~r:g 
einschl. :::n:issio:1.s- unci 
Koh:.enr.o::oxid-
:oessung 38,2 

3. Emissior:s- einschl. 
Kohle=ono:,id-
r:iessung 3!,5 

:ür iede weitere 

s~1~]f;t{r!s~~~g 
in derse:ben Vloh

nung oder demse:.ber.. 
:>\.ufstell:-2.um 

l4,2 

21,3 

30,1 

23,4 

"\Verden mehrere Kombinatior..en der Arbei:en ir.. der
se!be::1 "\Vohnc;.Ilg oder demselben Aufstellra-:.1m durchge
fü!lrt. ,vird für die Z'\Veite u!l.C. iede 1.veitere Ko• binatio~ 
die reduzierte Gebüri- berech::1.et. 

§ 8 
Zusätzl.:che Kehrunger:., 

tberprüfongen oc.er siessungen 

·werde:1 zusätzliche Kehruilgen, Überprü::'u::1.gen oder 
:.VIessur:.gen von der zustä::1.d.igen Orcinui:gsbehörc.e ang~
o:-dnet oder von der Gr:mdstückseiger:.tümerin oder c.em. 
Grundstückseigenttmer verlangt, so sbc. dafür die antei
ligen Gebühren nacl: den §§ 4c b:.s 7 zu erheben . 

§ 9 
Zuschläge 

Können Kehr- und. -C-berprüiungsarbeiten oder Emis
sionsmessu::1.gen zu dem von der Bezirksschornsteinfeger
me::ste:-in oder dem Bez!.rksschornsteinfegermeister 
rechtzeitig angeküi:digten Termin aus Gründen, die die 
Grundstückseigentümerin, der Grundstückseigentümer 
oder ciie beauftragte Persoi: zu vertreten hat, nicht 
ausgeführt ,verden, so ist ein Zuschlag von 6 A\V zu 
entrichten. 

§ 10 
Besor..dere Verfahren 

Die Gebühr für besonciere Verfahren. z.B. die Reini
gur..g eines Schornsteines, in dem Hart~ oder Glanzruß 
haftet, mit Spezialkehrgeräten oder das Ausbrem1en 
eines solchen Schomsteir:.es beträgt je Arbeitsstunde 
60AW. 

Die Bezirksschornsteinfegermeisterin oder der Be
zirksschomsteinfegermeister kanr:. im -C-briger:. für die 
sonstigen Aufwendungen (Gestellu::1.g vo::1 lVIitarbeiterin
nen oder :viitarbeitern, Arbeitsmaterial usw.) Ersatz cier 
baren Auslagen verlangen. 

§ 11 
Prüfung ur..d Begutachtung nach Baurecht 

(1) Die Gebühr füy die Prüfung und Begutachtung von 
Abgasanlagen und das Ausstellen der Bescheinigung 
nach § 43 Abs. 7 der Landesbauordnung (BauO NRW) in 
Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nm. 4 und 9 SchfG 
einschließlich der Vorbesichtig:mg von Schornsteinen im 
Rohbauzustand oder der Druckprüfung von Abgasleitun
gen beträgt 

pro Gebäude 

pro Abgasanlage 

und pro Stockwerk 

AW 

85,9 

25,2 

10,1 

(2) Für die Prüfung und Begutachtung von Schornstei
nen ohne Vorbesichtigt:ng im Rohbauzustar..d wird die 
Hälfte der Gebührensätze nach Absatz 1 erhoben. 

Das Gleicne gilt auch für Abgasleitunge::1, die nur der 
Ringspaltmessung bedürfen. 

(3) Für jede erforderliche Wiederholung der Druckprü
fung von Abgasleitungen nach Absatz 1 wird die Hälfte 
der Gebührensätze nach Absatz 1 erhoben. Für jede 
erforderliche Wiederholung der Prüfung und Begutach
tung nach Absatz 2 v:ird ein Viertel der Gebührensätze 
nach Absatz 1 erhoben. 

§ 12 
Sonstige Prüfung und Begutachtung 

(1) Für die Überprüfung des Lüftungsverbundes gemäß 
§ 4 Abs. 1 der Kehr- und Uberprüfungsordnung so,vie für 
sonstige Prüfungen und Begutachtungen nach § 13 Abs. 1 
Kr. 4 SchfG beträgt die Gebühr 49 A W. 

(2) Für sonstige Druck- oder Dichtheitsprüfur..gei: 
werden die Kosten nach der erforderlichen Arbeitszeit 
ur..d dem erforderlichen Arbeitsaunvand berechnet. Da
bei ist die Arbeitsstunde mit 60 A W in A ... TJ.satz zu bringen. 
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§ 13 
!viahngebüliren 

Wir_d e:.ne :ä:lige ~ebüh:- ~nnert.al? ;:~es :Ho_nats !l~cl:. 
Zusteabr:.g de:- Gebuhrem-ecn:1m1g mcnt nezal:.lt, so kor:.
~en :=ür ei::ie not,ve::idige !viah::iur:.g nach er:folgloser 
Zahlungserir::1er-c1ng zusätzlic:i 5 A \V oerech:1et ,.,:erc.en. 

§14 
In:-C~:ra::trete::.1, Außerkraftt:-ete:::i. 

Diese Vero:-dnu:1g :ri'.:t am l. Janua:- 2001 in Kraft. 

G:eic:izeitig tritt die Kehr- ur:d -C-berp:-üfur:.gsgebüh
:-enordnung vo!"D. 27. NoYern.oer 1984 (GV. ?-JRW. S. 738), 
zuletzt geändert d1.,.rcl:. Verorci.'11.mg vom 17. K m-e:,1be:-
1999 (GV. XRW. S. 641), außer Kraft. 

Dortmunc., den 1. Dezemoe:- 2000 

Der Präsident des Landesobe:-berga::nts 
X o:-d:-hein-\Vestfalen 

von Bardelebe:1 

- GV. XR\V. 2000 S. 711. 
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